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Bestätigungsvermerk

Bericht zum Jahresabschluss 

Prüfungsurteil 

Wir haben den Jahresabschluss der Bausparkasse Wüstenrot Aktiengesellschaft, Salzburg, beste-

hend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2024, der Gewinn- und Verlustrechnung für das an diesem 

Stichtag endende Geschäftsjahr und dem Anhang, geprüft.  

Nach unserer Beurteilung entspricht der beigefügte Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften 

und vermittelt ein möglichst getreues Bild der Vermögens- und Finanzlage zum 31. Dezember 2024 

sowie der Ertragslage der Gesellschaft für das an diesem Stichtag endende Geschäftsjahr in Überein-

stimmung mit den österreichischen unternehmens- und bankrechtlichen Vorschriften. 

Grundlage für das Prüfungsurteil 

Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit der EU-Verordnung Nr. 537/2014 (im 

Folgenden EU-VO) und mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 

durchgeführt. Diese Grundsätze erfordern die Anwendung der International Standards on Auditing 

(ISA). Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt „Verant-

wortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses“ unseres Bestätigungs-

vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Gesellschaft unabhängig in Übereinstimmung 

mit den österreichischen unternehmensrechtlichen, bankrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschrif-

ten, und wir haben unsere sonstigen beruflichen Pflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderun-

gen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns bis zum Datum des Bestätigungsvermerks er-

langten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil 

zu diesem Datum zu dienen.  

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte 

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind solche Sachverhalte, die nach unserem pflichtgemä-

ßen Ermessen am bedeutsamsten für unsere Prüfung des Jahresabschlusses des Geschäftsjahres 

waren. Diese Sachverhalte wurden im Zusammenhang mit unserer Prüfung des Jahresabschlusses 

als Ganzes und bei der Bildung unseres Prüfungsurteils hierzu berücksichtigt, und wir geben kein ge-

sondertes Prüfungsurteil zu diesen Sachverhalten ab. 

Unsere Darstellung dieser besonders wichtigen Prüfungssachverhalte haben wir wie folgt strukturiert: 

Sachverhalt

Prüferisches Vorgehen und Erkenntnisse

Verweis auf weitergehende Informationen
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1. Wertberichtigungen von Hypothekardarlehen und sonstigen Darlehen

Sachverhalt

Zum 31. Dezember 2024 wurden die Forderungen an Kunden in der Bilanz in den Posten

„Hypothekardarlehen“ in der Höhe von EUR 5.039 Mio. und „Sonstige Darlehen“ in der Höhe von

EUR 288 Mio., nach Abzug der durch Bausparguthaben gedeckten Zwischendarlehen und

Wertberichtigungen, ausgewiesen. Zur Berücksichtigung der Adressausfallrisiken werden

Wertberichtigungen gebildet:

 Für ausgefallene Darlehensnehmer werden, unter Berücksichtigung der Sicherheiten sowie

der erwarteten Gesundungsrate, Wertberichtigungen gebildet. 

 Für nicht ausgefallene Darlehensnehmer werden Wertberichtigungen unter Berücksichtigung 

der Sicherheiten, Ausfallswahrscheinlichkeiten, der Wahrscheinlichkeit des Eintritts von Zah-

lungsschwierigkeiten sowie der erwarteten Gesundungsrate gebildet. 

Wertberichtigungen von Forderungen aus Hypothekardarlehen und sonstigen Darlehen stellen die 

beste Schätzung des Managements hinsichtlich der erwarteten Verluste aus dem Darlehensport-

folio zum Abschlussstichtag dar. Die Bestimmung der Höhe der Wertberichtigungen unterliegt auf-

grund der einfließenden Annahmen und Einschätzungen einem erheblichen Ermessensspielraum. 

Aufgrund dieser Schätzunsicherheiten und der erforderlichen Ermessensentscheidungen bei der 

Ermittlung der Wertberichtigungen haben wir diesen Bereich als wesentlichen Prüfungssachver-

halt identifiziert. 

Prüferisches Vorgehen und Erkenntnisse

Um die Angemessenheit der gebildeten Wertberichtigungen zu beurteilen, haben wir

 Kontrollaktivitäten im Kreditrisikomanagement und in den Kreditgeschäftsprozessen evaluiert, 

insbesondere hinsichtlich der Kreditgenehmigung inklusive Liegenschaftsbewertungen, der 

Auszahlungsbedingungen sowie der laufenden Überwachung; 

 die Merkmale zur Ermittlung der Ausfallswahrscheinlichkeit sowie der Verlustquoten nachvoll-

zogen; 

 die Kontrollen zur Einhaltung der Kulanz- und Kompetenzordnung bei Darlehensentscheidun-

gen sowie der Einverleibung von Hypotheken anhand von Stichproben getestet; 

 die Kontrollen im Zusammenhang mit der Auszahlung anhand von Stichproben getestet; 

 die Methodik zur Ermittlung der Wertberichtigungen erhoben; 

 die Kalkulationslogik und Herleitung der Inputparameter nachvollzogen und kritisch gewür-

digt; 

 anhand von Testfällen die Ableitung der Ausfallswahrscheinlichkeiten und der Verlustquoten, 

sowie die Richtigkeit der Stammdaten im System getestet; 

 die Zuordnung der Forderungen zu Risikoklassen anhand von Testfällen überprüft; 

 die Kalkulationslogik der Wertberichtigungen nachvollzogen und anhand von Stichproben 

nachgerechnet; 

 die Ergebnisse der ermittelten Wertberichtigungen mit der Buchhaltung abgestimmt und 

 geprüft, ob die Beschreibung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Anhang im 

Einklang mit der angewendeten Methodik steht. 
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Aufgrund unserer Prüfungshandlungen konnten wir uns davon überzeugen, dass Wahl und Um-

setzung der verwendeten Methoden und Modelle sachgerecht sind und die von den gesetzlichen 

Vertretern getroffenen Annahmen und Einschätzungen innerhalb der aus unserer Sicht vertretba-

ren Bandbreiten liegen. 

Verweis auf weitergehende Informationen

Das Management beschreibt die Vorgehensweise für die Ermittlung der Wertberichtigungen im

Anhang im Kapitel 2.4. „Hypothekardarlehen und sonstige Darlehen“.

2. Werthaltigkeit der Anteile an verbundenen Unternehmen

Sachverhalt

Zum 31. Dezember 2024 betrug der Buchwert der Anteile an verbundenen Unternehmen

EUR 459 Mio. Die Werthaltigkeit dieser Anteile hängt von den Erwartungen an die wirtschaftliche

Entwicklung der jeweiligen Unternehmen und von den in der Beteiligungsbewertung verwendeten

Annahmen und Parametern ab. In Abhängigkeit von den Bewertungsergebnissen können sich

Abschreibungen bzw. Zuschreibungen ergeben.

Zur Überprüfung der Werthaltigkeit der bestehenden Buchwerte werden jährlich Beteiligungsbe-

wertungen durchgeführt.

Bei der Ermittlung des beizulegenden Wertes mittels Equity-DCF-Verfahren erfolgt die Berech-

nung der zukünftig ausschüttungsfähigen Gewinne aus geplanten Ergebnissen (Mittelfristplanun-

gen) unter Berücksichtigung der Einhaltung der aufsichtsrechtlichen Kapitalerfordernisse.

Aufgrund

 der Unsicherheiten und Ermessenspielräume des Managements bei der Aufstellung der Pla-

nungen, die der Ermittlung der beizulegenden Werte zugrunde liegen, und

 der Komplexität der Modelle und interdependenten Annahmen

haben wir diesen Bereich als wesentlichen Prüfungssachverhalt identifiziert.

Prüferisches Vorgehen und Erkenntnisse

Um die Angemessenheit der Buchwerte der Anteile an verbundenen Unternehmen zu beurteilen,

haben wir mit Unterstützung durch unsere Bewertungsspezialisten mit den erforderlichen Bran-

chenkenntnissen den Prozess der Beteiligungsbewertung im Rahmen des Jahresabschlusses

und den damit verbundenen Prozess zur Planungsrechnung erhoben.
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Dabei haben wir 

 die angewendeten Bewertungsmodellparameter (z.B. risikofreier Zins, Marktrisikoprämie, 

Beta-Faktoren) erhoben und überprüft;  

 das verwendete Bewertungsverfahren hinsichtlich seiner fachlichen und rechnerischen Rich-

tigkeit untersucht; 

 beurteilt, ob das verwendete Bewertungsverfahren mit dem Geschäftsmodell der Beteili-

gungsgesellschaften im Einklang steht; 

 die Ableitung der wesentlichen Bewertungsmodellparameter sowie deren Aktualität untersucht 

und deren Angemessenheit aufgrund unserer eigenen unabhängig festgelegten Richtwerte 

plausibilisiert, indem wir eine eigene unabhängige Schätzung des Basiszinssatzes, des Be-

tafaktors, der Marktrisikoprämie, der Länderrisikoprämie und des Inflationsdifferentials vorge-

nommen haben; 

 die Planungsgenauigkeit für vergangene Planungsperioden mittels Gegenüberstellung von 

Plan- und Ist-Werten und Befragung der für Plan-Ist-Vergleiche verantwortlichen Mitarbeiter 

überprüft; 

 in Stichproben die Übereinstimmung der im Bewertungsmodell verwendeten Planzahlen und 

Modellparameter mit den Mittelfristplanungen sowie den untersuchten Bewertungsmodellpa-

rametern verglichen; 

 die zur Plausibilisierung der Ergebnisse verwendeten Stressszenarien kritisch gewürdigt; 

 auf Basis der Ergebnisse die Notwendigkeit von Ab- bzw. Zuschreibungen überprüft; 

 geprüft, ob die Beschreibung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Anhang im Ein-

klang mit der angewendeten Methodik steht. 

Aufgrund unserer Prüfungshandlungen konnten wir uns davon überzeugen, dass Wahl und Um-

setzung der verwendeten Methoden und Modelle sachgerecht sind und die von den gesetzlichen 

Vertretern getroffenen Annahmen und Einschätzungen innerhalb der aus unserer Sicht vertretba-

ren Bandbreiten liegen. 

Verweis auf weitergehende Informationen

Das Management beschreibt die Vorgehensweise für die Ermittlung der Werthaltigkeit der Anteile

an verbundenen Unternehmen im Anhang im Kapitel 2.2. „Beteiligungen und Anteile an verbunde-

nen Unternehmen“.
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Verantwortlichkeiten der gesetzlichen Vertreter und des Prüfungsausschusses für den Jahres-

abschluss 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses und dafür, 

dass dieser in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmens- und bankrechtlichen Vor-

schriften ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft ver-

mittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als not-

wendig erachten, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentli-

chen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die 

Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen, Sachverhalte im 

Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit – sofern einschlägig – anzugeben, so-

wie dafür, den Rechnungslegungsgrundsatz der Fortführung der Unternehmenstätigkeit anzuwenden, 

es sei denn, die gesetzlichen Vertreter beabsichtigen, entweder die Gesellschaft zu liquidieren oder 

die Unternehmenstätigkeit einzustellen, oder haben keine realistische Alternative dazu. 

Der Prüfungsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der 

Gesellschaft. 

Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes 

frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, 

und einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicher-

heit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit der 

EU-VO und mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung, die die An-

wendung der ISA erfordern, durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, 

falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder 

Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt 

vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses 

getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen. 

Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit der EU-VO und mit den österreichischen 

Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfordern, üben wir 

während der gesamten Abschlussprüfung pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 

Grundhaltung. 

Darüber hinaus gilt: 

Wir identifizieren und beurteilen die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von do-

losen Handlungen oder Irrtümern im Abschluss, planen Prüfungshandlungen als Reaktion auf

diese Risiken, führen sie durch und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet

sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Hand-

lungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein

aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen,

beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder das Außerkraftsetzen interner

Kontrollen beinhalten können.
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Wir gewinnen ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsys-

tem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind,

jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems der

Gesellschaft abzugeben.

Wir beurteilen die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-

nungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten

geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängende Angaben.

Wir ziehen Schlussfolgerungen über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungsle-

gungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit durch die gesetzlichen Vertreter so-

wie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im

Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die erhebliche Zweifel an der Fä-

higkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir

die Schlussfolgerung ziehen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, in

unserem Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss aufmerksam

zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren.

Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestäti-

gungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können

jedoch die Abkehr der Gesellschaft von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zur Folge ha-

ben.

Wir beurteilen die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses ein-

schließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle

und Ereignisse in einer Weise wiedergibt, dass ein möglichst getreues Bild erreicht wird.

Wir tauschen uns mit dem Prüfungsausschuss unter anderem über den geplanten Umfang und die ge-

plante zeitliche Einteilung der Abschlussprüfung sowie über bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-

schließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Ab-

schlussprüfung erkennen, aus. 

Wir bestimmen von den Sachverhalten, über die wir uns mit dem Prüfungsausschuss ausgetauscht 

haben, diejenigen Sachverhalte, die am bedeutsamsten für die Prüfung des Jahresabschlusses des 

Geschäftsjahres waren und daher die besonders wichtigen Prüfungssachverhalte sind. Wir beschrei-

ben diese Sachverhalte in unserem Bestätigungsvermerk, es sei denn, Gesetze oder andere Rechts-

vorschriften schließen die öffentliche Angabe des Sachverhalts aus oder wir bestimmen in äußerst 

seltenen Fällen, dass ein Sachverhalt nicht in unserem Bestätigungsvermerk mitgeteilt werden sollte, 

weil vernünftigerweise erwartet wird, dass die negativen Folgen einer solchen Mitteilung deren Vor-

teile für das öffentliche Interesse übersteigen würden. 
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Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen 

Bericht zum Lagebericht 

Der Lagebericht ist aufgrund der österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften darauf zu 

prüfen, ob er mit dem Jahresabschluss in Einklang steht und ob er nach den geltenden rechtlichen 

Anforderungen aufgestellt wurde.  

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts in Übereinstim-

mung mit den österreichischen unternehmens- und bankrechtlichen Vorschriften. 

Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit den Berufsgrundsätzen zur Prüfung des Lagebe-

richts durchgeführt. 

Urteil 

Nach unserer Beurteilung ist der Lagebericht nach den geltenden rechtlichen Anforderungen aufge-

stellt worden und steht in Einklang mit dem Jahresabschluss. 

Erklärung 

Angesichts der bei der Prüfung des Jahresabschlusses gewonnenen Erkenntnisse und des gewonne-

nen Verständnisses über die Gesellschaft und ihr Umfeld wurden wesentliche fehlerhafte Angaben im 

Lagebericht nicht festgestellt. 

Zusätzliche Angaben nach Artikel 10 der EU-VO 

Wir wurden von der Hauptversammlung am 23. Mai 2023 zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 

2024 gewählt und am 9. August 2023 vom Aufsichtsrat beauftragt. Von der Hauptversammlung am 

23. Mai 2024 wurden wir zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2025 gewählt und am 2. Juli

2024 vom Aufsichtsrat beauftragt. Wir sind ununterbrochen seit 2021 Abschlussprüfer.

Wir erklären, dass das Prüfungsurteil im Abschnitt „Bericht zum Jahresabschluss“ mit dem zusätzli-

chen Bericht an den Prüfungsausschuss nach Artikel 11 der EU-VO in Einklang steht.  
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Wir erklären, dass wir keine verbotenen Nichtprüfungsleistungen (Artikel 5 Abs. 1 der EU-VO) er-

bracht haben und dass wir bei der Durchführung der Abschlussprüfung unsere Unabhängigkeit von 

der geprüften Gesellschaft gewahrt haben. 

Wien

28. Februar 2025

PwC Wirtschaftsprüfung GmbH

Mag. (FH) Werner Stockreiter 

Wirtschaftsprüfer

Die Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses mit unserem Bestätigungsvermerk darf nur in der von uns bestä-

tigten Fassung erfolgen. Dieser Bestätigungsvermerk bezieht sich ausschließlich auf den deutschsprachigen und vollständigen 

Jahresabschluss samt Lagebericht. Für abweichende Fassungen sind die Vorschriften des § 281 Abs. 2 UGB zu beachten. 
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